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Text 

Pfand für Einweggetränkeverpackungen 

§ 14c. (1) Zur Erreichung der Sammel- und Recyclingziele sind Primärverpflichtete gemäß § 13g 
verpflichtet ab 1. Jänner 2025 für Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff oder Metall ein Pfand 
einzuheben. 

(2) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
wird ermächtigt im Einvernehmen mit der Bundeministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
nähere Bestimmungen insbesondere über die Produktgruppe, die Art des Materials, die Organisation, die 
Material- und Finanzflüsse, die koordinierende Stelle und deren Aufgaben, die Pfandhöhe, die 
Kennzeichnung, die Registrierung der Beteiligten und der Produkte, die zu übermittelnden Daten und 
Intervalle, die Verwendung der nicht ausbezahlten Pfandbeträge (Pfandschlupf) und die 
Rücknahmepflicht der Letztvertreiber festzulegen. 
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